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L85004 Straßen Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §52;

AVG §58 Abs2;

AVG §59 Abs1;

AVG §60;

LStG OÖ 1991 §35;

LStG OÖ 1991 §36;

Rechtssatz

Die Bezeichnung "vorübergehend" im Spruch des angefochtenen Bescheides für die Inanspruchnahme der enteigneten

Grund<ächen entspricht dem Bestimmtheitsgebot, wenn sich aus der Begründung dieses Bescheides im

Zusammenhang mit den Sachverständigengutachten nachvollziehbar ergibt, aus welchem Grund bestimmte, für den

projektsgemäßen Ausbau des bewilligten Straßenbauvorhabens erforderliche Flächen nur vorübergehend in Anspruch

genommen werden müssen.

Schlagworte

Gutachten rechtliche Beurteilung Spruch und Begründung
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